
Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
Bebauungsplanes α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά   

 

 

                                                                                               

 

                    

    

  Gemeinde Neuenmarkt 

 

  
Vorhaben:   Projekt-Nr.: 222 

Projekt: Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung eines 

qualifizierten Bebauungsplanes für das Sondergebiet 

α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 

 

Gemeinde:   95339 Neuenmarkt 

Landkreis:   Kulmbach 

 

Entwurfsverfasser:  Gemeinde Neuenmarkt i.V.m. 
IBW Ingenieurbüro Weber GmbH & Co. KG 

    Schillerstraße 33 
    95346 Stadtsteinach 
    15.09.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägung §§ 3/4 Abs. 2 BauGB zum 

Entwurf vom 02.06.2025 
 

Anlage zu TOP 66 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
Bebauungsplanes α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά   

 

Inhalt 

I.BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT ............................................................................................4 
1. Privatperson 1, persönlich eingereicht am 15.08.2025  .................................... 4 
2. Privatperson 2, Schreiben vom 20.08.2025, eingegangen am 21.08.2025 ...... 8 
3. Privatperson 3, Schreiben vom 20.08.2025, eingegangen am 20.08.2025 .... 25 
4. Privatperson 4, Schreiben vom 09.09.2025, eingegangen am 12.09.2025 

(nachträglich eingegangen)  .............................................................................. 27 
II. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN & SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE MIT 

EINWÄNDEN ...................................................................................................................................... 29 
5. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth -Münchberg, 

Schreiben vom 21.07.2025, eingegangen per Email am 21.07.2025  ............. 30 
6. Regierung von Oberfranken, Schreiben vom 01.09.2025, eingegangen per 

Email am 01.09.2025 ........................................................................................... 39 
7. Wasserwirtschaftsamt Hof, Schreiben vom 18.07.2025, eingegangen per 

Email am 18.07.2025 ........................................................................................... 43 
8. Landratsamt Kulmbach, Schreiben vom 05.08.2025, eingegangen per 

Email am 05.08.2025 ........................................................................................... 49 
9. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Schreiben vom 

14.07.2025, eingegangen per Mail am 14.07.2025  ........................................... 55 
10. Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 30.07.2025, eingegangen per Mail am 

30.07.2025 ........................................................................................................... 57 
11. Bayerischer Bauernverband, Schreiben vom 12.08.2025, eingegangen am 

25.08.2025 ........................................................................................................... 71 
13. Staatliches Bauamt Bayreuth, Schreiben vom 14.08.2025, eingegangen 

per Email am 14.08.2025  .................................................................................... 78 
14. Eisenbahn -Bundesamt, Schreiben vom 17.07.2025, eingegangen per 

Email am 17.07.2025 ........................................................................................... 82 
III. BEHÖRDEN, TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE UND NACHBARGEMEINDEN OHNE 

EINWÄNDE......................................................................................................................................... 85 
15. Bergamt Nordbayern, Schreiben vom 13.08.2025, eingegangen per Email 

am 13.08.2025 ..................................................................................................... 85 
16. Gemeinde Himmelkron, Schreiben vom 23.07.2025, eingegangen per Mail 

am 04.08.2025 ..................................................................................................... 86 
17. Gemeinde Ködnitz, Schreiben vom 29.07.2025, eingegangen per Mail am 

06.08.2025 ........................................................................................................... 87 
18. Gemeinde Trebgast, Schreiben vom 12.08.2025, eingegangen per Mail am 

13.08.2025 ........................................................................................................... 88 
19. Marktgemeinde Ludwigschorgast, Schreiben vom 28.07.2025, 

eingegangen am 30.07.2025  .............................................................................. 89 
20. Regionaler Planungsverband, Schreiben vom 08.08.2025, eingegangen 

per Mail am 13.08.2025  ...................................................................................... 90 
21. Pledoc GmbH, Schreiben vom 15.07.2025, eingegangen per Mail am 

16.07.2025 ........................................................................................................... 91 
22. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 07.08.2025, 

eingegangen per Mail am 07.08.2025  ............................................................... 93 
IV. BEHÖRDEN, TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE UND NACHBARGEMEINDEN OHNE 

ÄUßERUNG ........................................................................................................................................ 95 
23. Amt für ländliche Entwicklung, Bamberg  ........................................................ 95 
24. Gemeindewerke Neuenmarkt  ............................................................................ 95 
25. Bayernwerk  ......................................................................................................... 95 
26. Markt Wirsberg  ................................................................................................... 95 
27. Gemeinde Untersteinach  ................................................................................... 95 
28. Bay. Landesamt für Denkmalpflege  ................................................................. 95 
29. Kreisbrandrat  ...................................................................................................... 95 
30. Feuerwehr Neuenmarkt  ..................................................................................... 95 
31. Landesjageverband Bayern  .............................................................................. 95 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
Bebauungsplanes α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά   

 

32. Landesamt für Umweltschutz  ........................................................................... 95 
33. Bezirk Oberfranken  ............................................................................................ 95 
34. IHK Oberfanken  .................................................................................................. 95 
35. Bund Naturschutz  .............................................................................................. 95 
36. HWK Oberfranken  .............................................................................................. 95 
37. Landesbund Vogelschutz  .................................................................................. 95 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

I.BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT  
 

 

1. Privatperson 1 , persönlich  eingereicht am 15.08.2025 
 

 

Der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 21.07.2025 bis einschließlich 22.08.2025 Gelegenheit 

gegeben, um zu der Bauleitplanung Stellung zu nehmen. Von privater Seite sind folgende 

Stellungnahmen eingegangen. 
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Von privater Seite werden Einwände vorgebracht. 

 

Würdigung des Sachverhalts: 

Die ĂNichtbetroffenheitñ folgt aus der artenschutzrechtlichen Pr¿fung innerhalb der 

geschützten Gebiete, die zum Ergebnis hat, das aufgrund der getroffenen CEF-

Maßnahmen Verbotstatbestände nicht erfüllt sind. Dies wurde entsprechend in Rechnung 

gestellt. 

Das angrenzende FFH-Gebiet wurde im Umweltbericht dargestellt und eine Vorprüfung 

nach § 34 BNatSchG (Pkt. 3.4 des Umweltberichts) durchgeführt. Diese ergab, dass 

keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind und daher keine FFH-

Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Die Prüfung hat ergeben, dass durch das 

Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 

ĂSchorgastaueñ zu erwarten sind. Durch Extensivierungs- und Aufwertungsmaßnahmen 

wird die betroffene Teilfläche ökologisch verbessert. Emissionen oder sonstige 

nachteilige Wirkungen auf Lebensraumtypen sind nicht zu erwarten. Eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG ist daher nicht erforderlich. Die Belange 

streng geschützter Arten werden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung (saP) gesondert behandelt. Die Einschätzung erfolgte in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde.  

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden hat auch die Regierung von Oberfranken, 
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Sachgebiet 51 (Naturschutz) attestiert, dass bei Einhaltung der festgesetzten 

MaÇnahmen im Bebauungsplan Ăkeine negativen Beeintrªchtigungen der Schutzziele 

erkennbarñ sind. 

 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden alle umwelt- und naturschutzrechtlich relevanten 

Belange gemªÇ den gesetzlichen Vorgaben (u. a. Ä 1 Abs. 6 und Ä 1a BauGB, BNatSchG, 

UVPG, Ä 34 BNatSchG) umfassend ber¿cksichtigt. Gepr¿ft wurde insbesondere, ob das 

Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter verursachen kann. 

Die zugrunde liegenden Gutachten (z. B. Umweltbericht, saP) basieren auf anerkannten 

fachlichen Standards und wurden methodisch geprüft. Durch geeignete Vermeidungs-, 

Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen, die in Abstimmung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde erfolgten, können erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen 

werden. 

 

Die Abwägung erfolgte unter Berücksichtigung aller öffentlichen Belange. Gleichzeitig 

war im Rahmen der Abwägung die gesetzliche Zielsetzung zur Förderung erneuerbarer 

Energien zu ber¿cksichtigen. Nach Ä 2 EEG 2023 liegt der Ausbau der erneuerbaren 

Energien im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. 

Diese Vorgabe ist als vorrangiger Belang in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Gewichtung wurde unter Berücksichtigung der 

Einzelfallumstände festgestellt, dass das Vorhaben vereinbar mit den Zielen des Umwelt- 

und Naturschutzes ist. Es bestehen keine Anhaltspunkte für erhebliche nachteilige 

Auswirkungen, welche die Umsetzung des Vorhabens ausschließen würden. 

 

Soweit behauptet wird, dass eine Ămassive Schªdigung der Qualitªtñ des Jagdreviers 

eintrete, ist dies unsubstantiiert. Auf eine Einzäunung der PV-Anlage kann aus Gründen 

der Gefahrenabwehr nicht verzichtet werden. Es handelt sich um eine verhältnismäßig 

kleine, klar abgegrenzte Fläche, die auf das Verhalten der Wildtiere keine plausibel 

dargestellten Auswirkungen hat. Zumal erfolgte eine Abstimmung mit dem zuständigen 

Jagdpächter vor Ort. Hinsichtlich Kleintiere wird die Unterkante der Einfriedung wird mit 

einem Abstand von ca. 15cm zur Geländeoberfläche ausgebildet, um Kleintieren wie 

Amphibien, Reptilien und Kleinsäugern einen Zugang zum Areal zu ermöglichen.  

 

Nach den Empfehlungen des Deutschen Jagdverbandes (Positionspapier 2022) sollen 

große Solarparks mindestens alle 500 m durch Querungskorridore von ca. 50ï60 m 

Breite durchzogen werden, um Wanderbewegungen von Wildtieren zu sichern. Zudem 

wird gefordert, bei einer Umzäunung kleintierdurchlässige Lösungen vorzusehen. 

Die geplante Anlage ist durch bestehende Wegeverbindungen in drei große und einen 

kleineren Anlagenteil gegliedert. Diese Teilflächen sind eingezäunt, liegen jedoch in 

Teilen versetzt zueinander und bilden keine durchgehende, geschlossene 

Gesamtanlage. Vielmehr grenzen vor allem im Osten sowie im Süden bei der 

Biogasanlage offene landwirtschaftliche Flächen an, die weiterhin frei zugänglich bleiben 

und großräumige Wildwechsel ermöglichen. Einschränkungen ergeben sich lediglich in 

Bereichen, in denen Wege beidseitig die Anlage angrenzt. Dort sind die 

Querungskorridore schmaler als die in den Empfehlungen des DJV (Deutscher 

Jagdverband) genannten 50ï60 Meter. Die Durchwanderbarkeit der Fläche ist daher 

grundsätzlich möglich, die Zerschneidungseffekte werden minimiert.  

Insgesamt bleibt die Anlage durch die räumliche Gliederung und die angrenzenden 

offenen Ackerflächen für Wildtiere durchlässig. Damit bleibt die grundlegende Möglichkeit 

des Wildwechsels gewährleistet, und die Vorgaben des DJV-Positionspapiers sind 

weitgehend berücksichtigt. Den wildtierökologischen Anforderungen wird entsprochen. 

Ein vollständiger Verzicht auf eine Einzäunung ist nicht möglich, da die Einfriedung aus 
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Gründen der Anlagensicherheit (Diebstahl- und Vandalismusschutz) erforderlich ist. Die 

wirtschaftlichen Auswirkungen auf einzelne Jagdpächter stellen ein privates Interesse dar 

und sind daher nicht ausschlaggebend für die Bauleitplanung. Relevanz für die 

Abwägung hätten solche Belange nur dann, wenn durch die Planung eine 

ordnungsgemäße Jagdausübung insgesamt nicht mehr möglich wäre und dadurch die 

gesetzliche Aufgabe der Jagdgenossenschaft zur Wildschadensvermeidung gefährdet 

würde. Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Anlage durch Wegeverbindungen 

gegliedert ist, offene Ackerflächen angrenzt und die Begehbarkeit des Reviers nicht 

vollständig ausgeschlossen wird. Eine völlige Verhinderung der Jagdausübung tritt somit 

nicht ein. 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme von privater Seite 

vom 15.08.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des Sachverhaltes des IBW 

Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach. 

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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2. Privatperson 2 , Schreiben vom  20.08.2025, eingegangen am 21. 08.2025 
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Die Unterschriftenliste mit 18 Unterschriften liegt dem Gemeinderat vor und wird aus 

datenschutzgründen nicht veröffentlicht.  

Seitens privater Seite werden Einwände vorgebracht. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

Punkt 1:  

Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 3 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Verbot der 

Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht vor, wenn im räumlichen 

Zusammenhang die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte weiterhin erfüllt wird. Dies kann durch sog. CEF-

Maßnahmen / Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der ökologischen Funktion 

sichergestellt werden. Dies ist hier ausweislich des Umweltberichts der Fall: Die Kontrolle 

der Wirksamkeit der Artenschutzmaßnahmen und der Entwicklung der lokalen Population 

der Feldlerche erfolgt durch zweimalige Begehung durch geeignetes Fachpersonal im 

Jahr nach Herstellung der Maßnahme sowie im darauffolgenden Jahr. Bei Feststellung 

der Nichtwirksamkeit der Maßnahmen sind in Absprache mit der Unteren 

Naturschutzbehörde geeignete Ersatzmaßnahmen durchzuführen. 

 

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden im Rahmen des Umweltberichts und durch 

einen Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) geprüft. Dabei 

wurde das Vorkommen der Feldlerche berücksichtigt. Im Zuge der Kartierungen konnten 

vier Brutstätten der Feldlerche im überstellbaren Bereich nachgewiesen werden, sowie 

ein betroffenes Habitat am Rand der Anlage. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

nach § 44 BNatSchG sind geeignete Maßnahmen vorgesehen. Dazu gehören 

insbesondere die Anlage von Ersatzlebensräumen für die Feldlerche, die Extensivierung 

und Sicherung von Flächen sowie die zeitliche Steuerung der Bauarbeiten (§ 44 

BNatSchG Abs. 5). Somit wurden zwar im Zuge der Kartierungen Vorkommen der 

Feldlerche festgestellt, daraus ergibt sich jedoch kein Verbotstatbestand im Sinne des § 

44 Abs. 1 BNatSchG. Durch die vorgesehenen CEF-Maßnahmen bleibt die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten erhalten. Die Fortpflanzungspopulation 

wird nicht beeinträchtigt, da die Ersatzlebensräume rechtzeitig hergestellt, dauerhaft 

gesichert und funktionsfähig sind. Damit ist gewährleistet, dass trotz des Vorkommens 

der Art kein artenschutzrechtlicher Verstoß eintritt. 

 

Die vorgesehenen Ausgleichsflächen entsprechen den Anforderungen der 

ĂMaÇnahmenfestlegung f¿r die Feldlerchen im Rahmen der speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung des Bayerischen Staatministeriums für Umwelt- und 

Verbraucherschutzñ (22.02.2023). Die Vorgaben für die CEF-Flächen werden somit 

eingehalten, sodass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten mit 

hinreichender Sicherheit gewahrt bleibt. Die CEF-Flächen werden im Bebauungsplan als 

verbindliche Festsetzungen aufgenommen und sind damit rechtlich gesichert. Ihre Pflege 

und Entwicklung ist Bestandteil der textlichen Festsetzungen, wodurch die dauerhafte 

Funktionsfähigkeit gewährleistet ist. Durch die planerische Festlegung erfolgt zugleich 

eine dingliche Sicherung, sodass die Flächen zweckgebunden erhalten bleiben. 

Die Maßnahmen wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und fachlich 

als geeignet bewertet, um die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche funktional 

zu erhalten. Negative Auswirkungen auf das Vorkommen der Wiesenbrüter können 

dadurch vermieden oder ausreichend gemindert werden. 

 

Es wird geltend gemacht, dass das Plangebiet nach dem Umweltbericht eine besondere, 

teils hervorragende Bedeutung für die Entwicklung und Erhaltung von Lebensräumen und 

Arten aufweist und deshalb nicht für eine Inanspruchnahme geeignet sei. Diese 

Einschätzung beruht nicht auf einer getroffenen Bewertung des Umweltberichts, sondern 
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auf der Grundlagenermittlung aus dem Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Region 

Oberfranken-Ost. Die Vorgaben des LEK fließen in die Planung und Bewertung des 

Vorhabens im Umweltbericht ein. Die Inhalte des Landschaftsentwicklungskonzepts 

(LEK) stellen eine fachliche Grundlage für die Bewertung der Schutzgüter dar, die in die 

Abwägung einzubeziehen ist (die Vorgaben der Fachplanung LEK sind nicht 

schlussabgewogen und daher der Abwägung zugänglich). Als Ziel im LEK für die Arten- 

und Lebensräume wird insbesondere die Rückführung von Ackerflächen in extensives 

Grünland sowie die Wiederherstellung des Wasserhaushalts genannt, um neue 

Wiesenlebensräume zu schaffen und zur Hochwasserentlastung beizutragen.  

Die Zielsetzungen des Landschaftsentwicklungskonzepts wurden im Umweltbericht 

aufgegriffen und in die Planung einbezogen. Durch die Errichtung der PV-

Freiflächenanlage erfolgt zwar keine vollständige Rückführung im Sinne einer 

naturschutzfachlich hochwertigen Extensivierung, jedoch werden die bislang 

landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen im Plangebiet in extensiv bewirtschaftetes 

Grünland überführt. Dies bedeutet, dass künftig keine Düngung und kein Pflanzenschutz 

mehr erfolgt und die Flächen temporär als Grünland gesichert sind. 

Die so entstehenden Wiesenflächen sind in ihrer Gesamtheit großflächig nutzbar und 

leisten damit einen Beitrag zur Förderung von Wiesenlebensräumen. Gleichwohl 

erreichen sie nicht in allen Belangen die volle Wertigkeit der im 

Landschaftsentwicklungskonzept formulierten Zielkulisse, sodass sie in Teilen lediglich 

einen Ersatzcharakter besitzen. Insgesamt stehen die vorgesehenen 

Extensivierungsmaßnahmen den Zielen des LEK jedoch nicht entgegen und tragen 

zumindest teilweise zu deren Umsetzung bei. In Abwägung mit den gesetzlichen 

Vorgaben des § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), wonach der Nutzung 

erneuerbarer Energien ein besonderes öffentliches Interesse und ein vorrangiger Belang 

beizumessen ist, wird festgestellt, dass durch die Planung eine Teilumsetzung der Ziele 

des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) erfolgt und zugleich die gesetzlichen 

Anforderungen des EEG vollständig berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung des 

Vorrangs der erneuerbaren Energien ist die Maßnahme insgesamt als 

abwägungsgerecht und rechtlich zulässig zu bewerten. 

 

Im Ergebnis zeigt die Abwägung, dass die Planung die relevanten Belange angemessen 

berücksichtigt; eine Änderung der Planung ist daher nicht erforderlich. 

 

Punkt 2:  

Der Einwand, dass lediglich ein einzelner Begehungstermin durchgeführt wurde, führt 

nicht zur Ungeeignetheit der Untersuchung. Die vorgesehenen Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen für die Feldlerche im Rahmen der speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung entsprechen den fachlich anerkannten Standards und 

sind als sachgerecht anzusehen. Sie wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abgestimmt. Grundlage hierfür bilden die Maßnahmenfestlegungen des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Damit ist sichergestellt, dass die 

ökologische Funktion der Brutplätze erhalten bleibt und keine Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG eintreten. 

 

Punkt 3: 

Dass die Kartierung durch einen eventuell späteren Vorhabenträger selbst vorgenommen 

worden sei, spielt keine Rolle. Erforderlich ist die ausreichende Expertise zur Vornahme 

der Kartierung, unabhängig von der durchführenden Person. Der Vorhabenträger bzw. 

seine von ihm beauftragten Personen verfügen über ausreichende Kenntnisse. 
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Punkt 4: 

Unabhängig von der Bonität der Ertragsflächen ist der Eingriff in diese Flächen lediglich 

gering negativ, da nur ein geringer Grad an Versiegelung erfolgt, der nach 

Nutzungsaufgabe der PV-Anlage rückgebaut werden kann. Das Vorhaben entspricht 

insofern den Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des 

Regionalplans im Hinblick auf Eignungsflächen in weiten Teilen. Gleichzeitig wird die 

Belastung des Bodens mit Düngemitteln durch die Festsetzung als extensives Grünland 

auf den Modulflächen ohne Düngung und Pestizid- oder Herbizideinsatz reduziert. Nach 

Rückbau der PV-Anlage kann die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche wieder 

aufgenommen werden. 

 

Alternativflächen liegen nicht vor. Voraussetzung für einen ernsthaft zu prüfenden 

Alternativstandort ist, dass die naturschutzfachlichen Gegebenheiten (außerhalb von 

FFH-Gebieten, flächige geschützte Biotope etc.), fachplanerische Vorgaben (außerhalb 

Vorranggebiet, Vorhabengebiet etc.) und die wirtschaftlichen Voraussetzungen (Nähe 

zur Industrie, vorbelastete Standorte, Nähe zum Anschlusspunkt) mit der vorliegenden 

Planung identisch sind. Andernfalls wäre die Untersuchungserfordernis zur Abwägung 

von übergeordneten Zielen von Fachplanungen und gesetzlichen Vorgaben im Rahmen 

der Alternativenprüfung nicht zumutbar, bzw. es wären keine geringeren negativen 

Umweltauswirkungen zu erwarten. Dies ist hier der Fall, da keine Ăidentischenñ Standorte 

zur Verfügung stehen. Im Gemeindebereich ist keine Fläche vorhanden, deren 

Inanspruchnahme mit geringeren Auswirkungen auf die Schutzgüter und die Ziele 

weiterer Fachplanungen verbunden wäre. 

 

Ausschlussflächen: 

Die Teilfortschreibung des LEP Bayern vom 01.06.2023 ermöglicht den Regionalen 

Planungsverbänden, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft festzulegen, 

insbesondere für zusammenhängende Flächen mit überdurchschnittlicher Bonität. Zwar 

liegt das Plangebiet in diesem Bereich, weshalb diese Bereiche in den Hinweisen des 

Bayerischen Staatsministeriums f¿r Wohnen, Bau und Verkehr zur ĂStandorteignungñ 

(Stand 12.03.2024) als Ausschlussflächen definiert sind. Diese dienen als 

Orientierungsrahmen zur Vorbereitung verbindlicher Bauleitplanung. Sie können helfen, 

potenzielle Hindernisse frühzeitig zu erkennen, ersetzen aber nicht die gemeindliche 

Abwägungsentscheidung. Die Planungshoheit der Gemeinde wird dem Schreiben 

zufolge dadurch nicht eingeschrªnkt (ĂDie Flächenkategorisierung versteht sich dabei 

zunächst als empfehlenswerter Orientierungsrahmen für die Erstellung von 

Standortkonzepten zur Vorbereitung einer verbindlichen Bauleitplanung, ohne die 

gemeindliche Planungshoheit über die gesetzlichen Grenzen hinaus einzuschrªnkenñ).  

 

Die beschriebenen Ausschlusskriterien besitzen keinen Normcharakter und sind somit 

nicht schlussabgewogen bei der Bewertung der Schutzgüter (dieses wäre erst bei 

Festlegung als Vorranggebiet Landwirtschaft in der Regionalplanung der Fall). Bei der 

Abwägung wird daher die tatsächliche Eignung der Flächen mit hoher Bonität 

berücksichtigt.  

 

Das LEK sieht für den Standort die Rückführung von Ackerflächen in extensives Grünland 

als Ziel vor. Diese Zielsetzung wird durch die Planung unterstützt, da sämtliche 

Ackerflächen in extensiv bewirtschaftetes Grünland überführt und damit nicht mehr als 

hochproduktive Ackerflächen genutzt werden. Vor diesem Hintergrund ist die potenzielle 

Eignung der betroffenen Flächen als potentiell künftiges Vorranggebiet Landwirtschaft 

gemindert zu gewichten. Zudem stehen im gesamten Gemeindegebiet weiterhin 

zusammenhängende Flächen mit überdurchschnittlicher Bodenbonität zur Verfügung, 
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auf denen die Belange der landwirtschaftlichen Entwicklung verfolgt werden können. 

 

Darüber hinaus wurde auch die durchschnittliche Bonität innerhalb des Landkreises 

Kulmbach betrachtet (S. 26, 45, insbesondere S. 57 des Umweltberichts). 

 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Stellungnahme der Regierung Oberfranken, 

die ausdrücklich darlegt, dass die abschließende Prüfung den zuständigen Fachstellen 

obliegt. Die Regierung Oberfranken äußert selbst keine Zweifel. 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde eine Alternativenprüfung innerhalb der 

Gemeindeflächen von Neuenmarkt durchgeführt. Sämtliche Freiflächen im 

Gemeindegebiet wurden anhand der Bodenschätzungskarte geprüft. Punktuell 

vorhandene Flächen mit geringerer Bonität (u. a. Unterlangenroth, Oberlangenroth, See, 

Hermeshof, Reutlashof, Hegnabrunn, B303) weisen nach dem 

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) überwiegend einen hohen Erlebniswert und 

besondere Eigenart auf, sind teilweise landschaftlichen Vorbehaltsgebieten zugeordnet 

und hätten aufgrund offener Topografie erhebliche Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild. Auch die Erschließung ist vielfach ungünstiger. Größere 

zusammenhängende Bereiche mit unterdurchschnittlicher Bonität (z. B. nördlich 

Hegnabrunn, nordwestlich Reutlashof, westlich Himmelkron) wurden ebenfalls 

betrachtet, jedoch wegen höherer Konflikte mit Landschaftsbild, Erholung und 

Schutzgebieten wie der Ködnitzer Weinleite verworfen. 

 

Ausdehnung der Alternativenprüfung:  

Die Pflicht zur Alternativenprüfung ergibt sich aus § 2 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2a BauGB 

und bezieht sich auf die innerhalb des Gemeindegebiets vernünftigerweise in Betracht 

kommenden Alternativen. Eine Ausweitung auf die Ebene des gesamten Landkreises ist 

nicht erforderlich, da die Bauleitplanung nach § 2 Abs. 1 BauGB im eigenen 

Gemeindegebiet erfolgt. Daraus folgt, dass die Alternativenprüfung zum Standort auf die 

innerhalb des Gemeindegebiets vernünftigerweise in Betracht kommenden Standorte 

beschränkt ist. Die überörtliche Standortsteuerung ist Aufgabe der Regionalplanung. 

 

Punkt 5: 

Ohne Zugriff auf die Flächen des Geltungsbereichs des geplanten Bebauungsplans ist 

die Planung nicht vollziehbar. Eine Enteignung erfolgt im Bauleitplanverfahren nicht. 

Weitere Ausführungen hierzu siehe Punkt 4. 

 

Punkt 6: 

Siehe Punkt 4 und 5. 

 

Punkt 7: 

Siehe Punkt 4 und 5. Der Rückbau der Anlage wird ggfs. in einem Vertrag geregelt mit 

all dessen Rückbauverpflichtungen. 

 

Punkt 8: 

Eine Beschädigung der Graugusswasserleitungen durch das Rammverfahren wird durch 

geeignete Maßnahmen ausgeschlossen. Sollten dennoch Beschädigungen an den 

Leitungen hervorgerufen werden, wird der Verursacher die Schädigungen beseitigen. 

 

Punkt 9: 

Im Umweltbericht wird auf Seite 32 f. darauf eingegangen, dass es durch die 

Baufahrzeuge im Zuge der Maßnahme bei sehr trockenem Wetter zu Staubemissionen 
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kommen kann. Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Klimas ist in dieser Phase nicht zu 

erwarten. Auch der Betrieb verursacht keine erheblichen Staubemissionen, sodass 

Auswirkungen auf die umliegenden Lebensräume, einschließlich der angrenzenden 

Flächen des FFH-Gebiets ĂSchorgastaueñ, mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden können (S. 53 des Umweltberichts). 

 

Ammoniakemissionen sind bei der vorliegenden Planung nicht zu betrachten, da die 

landwirtschaftliche Nutzung der Flächen während der Betriebsphase der PV-Anlage nicht 

erfolgt und auch der Einsatz von Düngemitteln reduziert wird. Somit entfallen die 

typischen Quellen für Ammoniak. 

 

Bei dem vorliegenden Vorhaben handelt es sich um eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. 

Solche Anlagen verursachen im Betrieb keine relevanten Luftschadstoff- oder 

Ammoniakemissionen, da keine Verbrennungs- oder chemischen Prozesse stattfinden. 

Lediglich während der Bauphase können durch Baumaschinen und Erdbewegungen 

kurzfristige Staubemissionen auftreten. Diese temporären Bauimmissionen sind jedoch 

geringfügig, auf die Bauphase beschränkt und werden im Rahmen der allgemeinen 

immissionsschutzrechtlichen Anforderungen berücksichtigt. 

Ein spezielles Emissionsgutachten wird daher nicht als erforderlich erachtet. Die 

potenziellen Auswirkungen wurden im Umweltbericht sachgerecht eingeordnet. 

 

Punkt 10:  

Die Nichtbetroffenheit folgt aus der artenschutzrechtlichen Prüfung innerhalb der 

geschützten Gebiete, die zum Ergebnis hat, das aufgrund der getroffenen CEF-

Maßnahmen Verbotstatbestände nicht erfüllt sind. 

Das Natura-2000-Gebiet ĂSchorgastaueñ wurde im Umweltbericht ordnungsgemªÇ 

behandelt. Im Kapitel 3.4 erfolgte eine Vorprüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG, die zu 

dem Ergebnis gelangte, dass durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen 

der Erhaltungsziele zu erwarten sind. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung war daher nicht 

erforderlich. Die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde hat dies bestätigt. 

 

Punkt 11:  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Teilfläche des FFH-

Gebiets (ca. 4.000 m²). Auf dieser FFH-Teilfläche ist keine Überstellung mit Modulen 

erlaubt. Festgesetzt ist hier eine Ausgleichsfläche (A/E 4). Vorgesehen ist eine 

artenreiche seggen- und binsenreiche Feuchtwiese mit temporärer Flachwasserzone. 

Die Düngung sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind untersagt. Zulässig sind 

ausschließlich naturschutzfachliche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

 

Im Bestand handelt es sich bei der Teilfläche um mäßig extensiv genutztes 

Wirtschaftsgrünland. Die Maßnahme entspricht somit vollumfänglich den Zielen des FFH-

Gebiets und führt zu einer ökologischen Aufwertung, da aktuell sogar eine 

landwirtschaftlichen Nutzung mit Intensivierung der Düngung oder Pflanzenschutz auf 

dem Grünland möglich wäre (vgl. Bekanntmachung zum Schutz des Europäischen 

Netzes ĂNatura 2000ñ der Bayerischen Staatsministerien f¿r Landesentwicklung und 

Umweltfragen, des Innern, für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten, für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 

04.08.2000) 

Die Maßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

Alternativen wurden auf ihre Tauglichkeit geprüft, mit dem Ergebnis, dass die vorliegende 
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Planung alternativlos ist. Die artenschutzrechtliche Prüfung hat zum Ergebnis, dass keine 

Verbotstatbestände erfüllt werden. Im Übrigen folgt der Vorrang des Interesses am 

vorliegenden PV-Projekt aus § 2 EEG. 

 

Punkt 12 und 13: 

Die Wärmeabstrahlung wurde in den Unterlagen zum Bauleitplanverfahren betrachtet, 

vgl. u.a. den Umweltbericht und die Begründung zum Bebauungsplan. Weil das 

Vorhabengebiet keinen wesentlichen Frischluftsammelweg darstellt und der 

flächenmäßige Anteil des Plangebiets an der hier vorhandenen gesamten 

Kaltluftproduktionsfläche insgesamt gering ist, ist von einer signifikanten Änderung der 

Kaltluftproduktion mit Auswirkungen auf die Region und unmittelbare Umgebung nicht 

auszugehen. 

 

Großflächige Photovoltaikanlagen können zwar einen gewissen Einfluss auf die 

Temperatur in ihrer unmittelbaren Umgebung haben (ĂHeat-Island-Effektñ), 

wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass dieser Effekt in der Regel moderat bleibt 

und sich auf den unmittelbaren Anlagenbereich beschränkt. Im ländlichen Umfeld des 

Vorhabens ist ein Einfluss nur in geringer Ausprägung zu erwarten. 

Der Abstand zur nächsten Wohnbebauung beträgt rund 300 m nicht wie vom Einwender 

beschrieben nur dreißig Meter, sodass Beeinträchtigungen für Anwohner nicht zu 

erwarten sind. Die vorgesehene Begrünung ï durch die durchgehende Grasnarbe sowie 

die Pflanzung von Hecken entlang der Zaunanlagen ï sorgt dafür, dass eine natürliche 

Verdunstungs- und Kühlungswirkung entsteht. Darüber hinaus verläuft südlich der 

Anlage ï zwischen Wohnbebauung und Plangebiet ï der Gütleinbach mit beidseitigem 

Auengehölz, der zusätzlich eine natürliche Abschirmung bewirkt. Auch die 

weitreichenden Wälder im Norden der Anlagen sind hier zu berücksichtigen. Damit wird 

der mögliche Wärmeinseleffekt nicht nur reduziert, sondern durch die Vegetationsstruktur 

im Wesentlichen ausgeglichen. 

 

Die Erstellung eines Wärmegutachtens wird daher als nicht erforderlich angesehen. 

 

Punkt 14: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Im Umweltbericht wurde in Abbildung 4 eine mögliche 

Modulaufstellung aus dem Vorentwurf übernommen. Dabei handelt es sich um einen 

redaktionellen Fehler, der korrigiert wird. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die 

eigentliche Planung und stellt keinen formalen Fehler dar. Beispielsweise wurde die 

Sondergebietsfläche in der Begründung mit rund 29 ha angegeben ï im Blendgutachten 

allerdings die PV-Fläche mit 28 ha. Die im Blendgutachten angegebenen 28 ha 

resultieren aus tatsächlich überstellbaren PV-Flächen und stellen somit keinen Fehler 

dar. Grundsätzlich werden die Grenzwerte aus der Flächenbilanz in der Begründung 

eingehalten. 

 

Punkt 15: 

Dieser Einwand ist ohne weitere Begründung und daher unsubstantiiert. Das Ergebnis 

des Umweltberichts ist plausibel. Die Stellungnahme bezieht sich auf die ungenaue 

Aussage ĂNeuenmarkt im Fichtelgebirgeñ, also die Bezeichnung Ăim Fichtelgebirgeñ also 

formal fehlerhaft bezeichnet wird.  

Bei der Formulierung Ăim Fichtelgebirgeñ im Fazit des Berichts handelt es sich lediglich 

um eine redaktionelle Ortsangabe, die keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit oder 

die inhaltliche Bewertung der Planung hat. Die Ortsangabe ist räumlich insofern 

zutreffend, da sich Neuenmarkt am Südrand des Frankenwalds sowie am Rand des 

Fichtelgebirges befindet.  Die Bezeichnung ĂFichtelgebirgeñ ist kein amtlich klar 
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abgegrenztes Gebiet im Sinne einer Verwaltungseinheit ist, sondern eine naturräumliche 

Region.  

Die Angabe zum Standort des Vorhabens wird im Umweltbericht unter Kap. 1.3 

unmissverständlich dargelegt. Maßgeblich für die Bauleitplanung ist die zeichnerische 

Festsetzung des räumlichen Geltungsbereichs im Bebauungsplan, welcher eindeutig die 

betroffenen Flächen in der Gemeinde Neuenmarkt ausweist. 

 

Punkt 16: 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die natürliche Entwässerungsfähigkeit des 

Anlagengeländes bei Umsetzung der PV-Anlage voraussichtlich verbessert wird. 

Insgesamt wird die Versickerungsfähigkeit des Geländes erhöht. Wichtig ist, eine flächige 

Versickerung des Wassers zu ermöglichen und Rinnenbildung zu vermeiden. Dadurch 

wird die Wasseraufnahme auf der Planfläche bei Starkregenereignissen im Ergebnis 

verbessert. Die Ausführungen im Gutachten sind plausibel und abschließend. Zumal ist 

festzuhalten, dass der Einwender mit einer Ăumbauten Flªcheñ von 522.299,86 mĮ eine 

falsche Flächengröße beschreibt.  

 

Punkt 17: 

Dieser Einwand ist ohne weitere Begründung und daher unsubstantiiert, da nicht 

ersichtlich ist, welche Parameter gerügt werden. Im Übrigen sind die Darstellungen des 

Gutachtens plausibel. Flächengrenzen gemäß dem zeichnerischen Teil und somit dem 

wesentlichsten Bestandteil der Bauleitplanung werden eingehalten. 

 

Punkt 18:  

Das Blendgutachten hat ï wie in der Begründung zum Bebauungsplan gefordert, die in 

er Umgebung vorhandene schutzwürdigen Bebauung innerhalb eines Radius von 100m 

untersucht, so dass etwaige Wohnbebauung in 30m Entfernung betrachtet worden ist. 

Zudem wird bei Abständen von mehr als 20m zur Grundstücksgrenze der Immissionsorte 

bereits von einem sicheren Einhalten des in reinen Wohngebieten geltenden 

Tagrichtwertes ausgegangen. Im direktem Umfeld der geplanten Anlage bzw. im 100m 

Radius befinden keine Wohngebäude. Dies ist im vorliegenden Blendgutachten auch so 

dargestellt und untersucht und nachgewiesen worden. Lediglich in der 

Zusammenfassung des Gutachtens wurde dies redaktionell fehlerhaft 

niedergeschrieben. Eine Berichtigung ist mittlerweile erfolgt ï ändert jedoch nichts an den 

Ausführungen, Untersuchungen und Ergebnissen des Blendgutachtens und stellt damit 

nur eine redaktionelle Berichtigung dar.  

 

Punkt 19: 

Dieser Einwand ist ohne weitere Begründung und daher unsubstantiiert, da nicht 

ersichtlich ist, welche Parameter gerügt werden. Im Übrigen sind die Darstellungen des 

Gutachtens plausibel. Flächengrenzen gemäß dem zeichnerischen Teil sowie 

Begründung und somit dem wesentlichsten Bestandteil der Bauleitplanung werden 

eingehalten. 

 

Punkt 20: 

Dieser Einwand ist ohne weitere Begründung und daher unsubstantiiert, da nicht 

ersichtlich ist, welche Parameter gerügt werden. Im Übrigen sind die Darstellungen des 

Planentwurfs plausibel. 

 

Punkt 21: 

Dieser Einwand ist ohne weitere Begründung und daher unsubstantiiert, da nicht 

ersichtlich ist, welche Parameter gerügt werden. Im Übrigen sind die Darstellungen des 
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Planentwurfs plausibel. 

 

Punkt 22: 

Dieser Einwand ist ohne weitere Begründung und daher unsubstantiiert, da nicht 

ersichtlich ist, welche Auswirkungen eine etwaig fehlende Erwähnung haben soll. Mit dem 

Betrieb der Anlage sind keine Produktionsprozesse mit Lärm oder Abgasemissionen oder 

Abfällen verbunden. Es besteht kein permanenter Lieferverkehr, und es werden keine 

umweltgefährdenden Techniken oder Stoffe eingesetzt. Gegenüber der jetzigen 

Lärmbelastung durch die Bestellung der Äcker und Mahd stellt dies keine zusätzliche 

Belastung dar. Zudem wurden in Bezug auf den Abstand zu nächsten Wohnbebauung 

im Umweltbericht auch die Umweltaspekte durch elektromagnetische Strahlung, 

Schallbelastung und Brandgefahr (Verbrennungsprodukte), siehe Seite 42. Richtig ist, 

dass in den Begründung des Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplanänderung 

durch einen reinen Tippfehler unter dem Unterpunkt F) Belange des Umweltschutzes, 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei ĂImmissionsorte im Nahbereichñ die 

Zahl 30m Abstand zur Wohnbebauung, anstelle 300m, verwendet worden ist. Da jedoch 

die Untersuchungen in den Gutachten sowie die zeichnerische Darstellung den richtigen 

Abstand von 300m dargestellt haben, wird dies als für die Grundzüge der Planung nicht 

verändernde, unwesentliche nachrichtliche Korrektur, übernommen. 

 

Punkt 23: 

Siehe Punkt 22. Eine Lärmbelästigung ist aufgrund der topographischen Lage und einem 

tatsächlichem Abstand zur Wohnbebauung von ca. 300m auszuschließen. Zwischen dem 

Sondergebiet und der Siedlung verläuft zudem der Gütleinbach mit beidseitigem 

Gehölzbestand, der eine zusätzliche Abschirmung bewirkt.  

Aus Sicht des zuständigen fachlichen Immissionsschutzes bestehenden aus 

immissionsschutzfachlicher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegenden Entwürfe, so 

die entsprechende Stellungnahme, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden einging. 

Weitere, ergänzende Gutachten wurde von der Behörde nicht angefordert. 

 

Die genannte Distanz von 30 m bezieht sich ausschließlich auf den Mindestabstand zur 

vorgesehenen CEF-Fläche für die Feldlerche. Maßgeblich für die Errichtung und 

Bewertung der PV-Freiflächenanlage ist hingegen, dass der Abstand zum 

nächstgelegenen Wohngebäude rund 300 m beträgt.  

Die gesamte Planung ï einschließlich der Schutzgutbewertungen im Umweltbericht ï 

richtet sich auf diesen Abstand von rd. 300 m zur Wohnbebauung aus. Die 30 m beziehen 

sich allein auf die interne Lagebeziehung zur CEF-Fläche und sind für die Frage der 

Siedlungsabstände nicht relevant. 

 

Punkt 24: 

Etwaige Auswirkungen der Erdverkabelung und des Umspannwerks werden in einem 

gesonderten Zulassungsverfahren betrachtet. Dies ist nicht Gegenstand der 

vorliegenden Planung. 

 

Punkt 25: 

Die Bezeichnung schadet nicht, da nach § 1 Abs. 8 BauGB die Anforderungen der 

Bauleitplanung sowohl bei der Neuaufstellung als auch der Änderung identisch sind. 

Zumal es sich nachvollziehbar um die Neuaufstellung des Bebauungsplanes handelt und 

weiterhin um ein Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes handelt. Dies wurde 

auch im Beschluss vom 05.06.2024 zu verfasst. 

 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

Punkt 26: 

Ein computeranimiertes 3D-Modell ist nicht erforderlich zur Beurteilung der Planung. 

Hinsichtlich der mit der Durchführung des Bebauungsplans verbundenen wirtschaftlichen 

und sozialen Folgeprobleme kann auf Planebene nur begrenzt umgegangen werden. 

Dazu müsste die Gemeinde Festsetzungen über konkrete Maßnahmen treffen, zu denen 

sie bundesrechtlich nicht ermächtigt ist, da das BauGB solche Regelungen nicht vorsieht. 

 

Zusammenfassung / Anschreiben an den Bürgermeister: 

Siehe Ausführungen oben. 

Die genannte Distanz von 30 m bezieht sich ausschließlich auf den Mindestabstand zur 

vorgesehenen CEF-Fläche für die Feldlerche. Maßgeblich für die Errichtung und 

Bewertung der PV-Freiflächenanlage ist hingegen, dass der Abstand zum 

nächstgelegenen Wohngebäude rund 300 m beträgt.  

Das Bauleitplanverfahren ist sachlich klar und durch entsprechende Beschlüsse 

eindeutig geregelt.  

Allgemein gültige Aussagen in der Aussagen treffen keineswegs zu. Sämtliche Einwende 

werden umfassend und sachgerecht abgewogen. 

Privatrechtliche Belange und Anschuldigungen an die Gemeinde sind nicht Teil einer 

Bauleitplanung.  

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme von privater Seite 

vom 20.08.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des Sachverhaltes des IBW 

Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach. Die erwähnte Liste der 

unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürger lag der Verwaltung / Gemeinderat zur 

Beschlussfassung vor. Eine Veröffentlichung dieser ist aufgrund 

Datenschutzbestimmungen jedoch nicht möglich. 

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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3. Privatperson 3 , Schreiben vom 20.08.2025 , eingegangen am 2 0.08.2025 
 

 

 

Seitens privater Seite werden Einwände vorgebracht. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

Soweit vorgebracht wird, dass die Anlage ĂunverhªltnismªÇig zu groÇñ sei, ist darauf zu 

verweisen, dass das Maß der baulichen Nutzung grundsätzlich keine drittschützende 

Wirkung entfaltet und daher eine Verletzung etwaiger Interessen bereits aus diesem 

Grund ausscheidet. Die Planungspflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB besteht zudem 

ausschließlich im öffentlichen Interesse, die unter Berücksichtigung der 

Planungsgrundsätze und -leitlinien nach § 1 Abs. 5 und 6 zu bestimmen ist. Es geht um 

die städtebauliche Erforderlichkeit, nicht die Ămarktwirtschaftlicheñ Erforderlichkeit. Die 

vorgebrachten Einwände sind vielmehr Gegenstand der Abwägungsentscheidung und 

innerhalb dieser wurden mögliche Alternativen betrachtet. Dazu war die Herstellung eines 

3D-Modells nicht nötig. 

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme von privater Seite 

vom 20.08.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des Sachverhaltes des IBW 

Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach.  

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser 

mit einem passenden Zitat aus dem 

Dokument, oder verwenden Sie 

diesen Platz, um eine Kernaussage zu 

betonen. Um das Textfeld an einer 

beliebigen Stelle auf der Seite zu 

platzieren, ziehen Sie es einfach.] 

4. Privatperson 4 , Schreiben vom 09.09.2025, eingegangen am 12.09.2025 (nachträglich 
eingegangen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seitens privater Seite werden Einwände gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

Richtigerweise wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Verfahren gem. § 3 BauGB 

handelt. Die Bestimmung gem. § 3 Abs. 1 ist jedoch falsch, da es sich um den § 3 Abs. 

2 handelt und somit um die Beteiligung der Öffentlichkeit im Regelfall, nicht als die 

frühzeitige Beteiligung.  

 

Der Einwender bemängelt die Aufstellung des Bebauungsplanes aufgrund des 

Entgegenstehens schwerwiegender umweltrelevanter Belange, was jedoch nicht 

nachvollzogen werden kann. Sämtliche Umweltbelange würden geprüft und in 

Begründung, Fachgutachten und Umweltbericht behandelt und berücksichtigt. Auch 

durch die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange wurde die Planung entsprechend geändert.  

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme von privater Seite 

vom 09.09.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des Sachverhaltes des IBW 

Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach.  

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

II. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN & SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELAN GE MIT EINWÄNDEN 

 

  

Den Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurde in der Zeit vom 

21.07.2025 bis einschließlich 22.08.2025 Gelegenheit gegeben, um zu der Bauleitplanung Stellung zu 

nehmen. Mit Schreiben vom 21.08.2025 bat die Regierung von Oberfranken um Fristverlängerung, 

welche seitens der Gemeinde bis 05.09.2025 stattgegeben wurde.  

 Folgende Stellungnahmen sind insgesamt eingegangen. 
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5. Amt für Ernäh rung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth -Münchberg, Schreiben vom 
21.07.2025, eingegangen per Email am 21.07.2025 
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Seitens des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten werden mehrere Einwände und Auflagen 

gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

 

BEREICH FORSTEN: 

 

Richtigerweise wird ausgeführt, dass bestehende Bewaldung und Gehölzstrukturen im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes erhalten bleiben. Die in der Stellungnahme 

erwähnte Flurnummer 700 in nordwestlichen Bereich des Bebauungsplanes befindet sich 

außerhalb des Geltungsbereiches. Die erwähnte Gehölzstruktur in diesen Bereich, 

angrenzend zur Flurnummer 703 bleibt erhalten. 

 

Die gegebenen Hinweise zum angrenzenden Waldgebiet im Sinne den § 2 Abs. 1 

Bundeswaldgesetz werden zur Kenntnis übernommen. Die hier an den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes aufstockenden Waldflächen bleiben unberührt und der 

entstandene Waldtrauf bleibt erhalten.  

Die gegebenen Hinweise zur Rodung zur Kenntnis genommen. 

 

Sollten dennoch Fällarbeiten nötig sein, wird eine entsprechende Abstimmung / 

Antragstellung beim AELF erfolgen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Waldbestand in seinem Bestand nicht verändert 

wird und so das Risiko vor Unfällen nur während der Bauphase erhöht ist. Die 

Arbeitskräfte sind entsprechend zu schulen und unterrichten.  

 

Aufstockende Waldränder bleiben selbstverständlich erhalten und liefern eine zusätzliche 

Stufung sowie Windschutz / Lebensräume für den Bestandswald. Während der Bauzeit 

wird der angrenzende Wald vor Beschädigungen geschützt und Baustelleneinrichtung 

erfolgt außerhalb dieser Zone. 

 

Die gegebenen Hinweise für angrenzende Waldbesitzer hinsichtlich 

Verkehrssicherungspflichten werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende 

Mitteilungen / Abstimmungen mit den jeweiligen Eigentümern werden durchgeführt. 

 

 

 

BEREICH LANDWIRTSCHAFT: 

 

Der Auswahl der Flächen wurden die Hinweise des Bayer. Staatsministeriums für 

Wohnen, Bau und Verkehr in Abstimmung mit den Bayer. Staatsministerien für 

Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt und 

Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bau- und 

landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Bau- und 

landesplanerischen Behandlung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Stand 

10.12.2021) zu Grunde gelegt.  

Die Flächensuche und Planung erfolgten von Seiten der Gemeinde in Abstimmung mit 

den örtlich aktiven landwirtschaftlichen Betrieben. Die Interessen der Landwirtschaft sind 

somit in gleicher Weise berücksichtigt. Entgegen der Darstellung in der Stellungnahme 

beträgt der tatsächliche Flächenverlust nach der vorgenommenen Änderung der Planung 

im Rahmen der Abwägung zum Vorentwurf noch rund 35 ha (davon ca. 45 % Grünland 

und ca. 55 % Ackerland). Diese Flächen gehen durch die Überbauung mit Modulen, die 

erforderlichen Zuwegungen sowie die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

der landwirtschaftlichen Nutzung verloren. 
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Bei Realisierung der Anlage kommt es vordergründig zu einer vorübergehenden 

Verringerung der verfügbaren landwirtschaftlich genutzten Flächen. Allerdings werden 

die Flächen nur einer Zwischennutzung zugeführt und können nach Ablauf der Nutzung 

als Freiflächen-Photovoltaikanlage und Abbau besagter Anlage wieder landwirtschaftlich 

genutzt werden. In der Zwischenzeit besteht die Möglichkeit, dass sich die Böden wieder 

erholen können, da sie als Extensiv-Grünland genutzt und weder gedüngt noch mit 

Pflanzenschutzmitteln behandelt werden und außerdem die Flächen durch eine 

beispielsweise Schafbeweidung auch während des Betriebes der Anlage 

landwirtschaftlich nutzbar bleiben. Dadurch entsteht neuer Lebensraum für Tier- und 

Pflanzenarten, die sich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen weniger gut ansiedeln 

konnten. Außerdem wird durch die Vegetation die Wasserrückhalte- und -

speicherfunktion des Bodens ebenso verbessert wie die Biodiversität und die CO2-

Speicherung.  

Weiterhin liegen die überplanten Flächen im sogenannten benachteiligten Gebiet und 

sind somit grundsätzlich für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeignet. 

Der Gesetzgeber hat Acker- und Grünlandflächen im benachteiligten Gebiet (zu dem 

ganz Oberfranken aufgrund seiner geringen Bonität gehört) im Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) unter § 37 Abs. 2 Satz 2 Buchstaben h und i festgelegt und den 

Bundesländern die Möglichkeit, solche Flächen für Solarparks zuzulassen, freigestellt. 

Die Bayerische Staatsregierung hat mit ihrer ĂDritten Verordnung ¿ber Gebote f¿r 

Freiflªchenanlagen vom 26. Mai 2020ñ eine jªhrliche Anzahl von 200 PV-Freiflächen-

Anlagen im Freistaat zur Flächenkategorie Acker- und Grünflächen im benachteiligten 

Gebiet festgelegt. 

Die gesamte Anlage wurde in der Grundplanung für eine nachhaltige Doppelnutzung 

ausgelegt. 

Durch diese Kombination aus Pflanzen und Tieren wird sowohl eine Bodenregeneration 

in Form von Humusaufbau und CO2-Bindung erreicht, sowie ein Lebensraum für die 

Ansiedlung von Insekten und Feldvögel geschaffen. Hiervon profitieren langfristig auch 

alle umliegenden Flächen, da sich die Bestäubungsleistung sowie die natürliche 

Schädlingsbekämpfung und dadurch auch der Ertrag erhöht. Weitere Vorteile, wie die 

erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit sowie der Rückhalt des Bodens durch die 

minimalinvasiven Eingriffe der Schafshufen ergeben sich automatisch. 

Die Qualität der Tiere auf klimabeständigen PV Flächen mit Samenmischungen ist zudem 

sehr hoch. Dies zeigt sich sowohl in der Qualität als Nahrungsmittel als auch in der 

Fortpflanzungshäufigkeit, welche gesteigert wird.  

Hierdurch lassen sich regionale, sehr hochwertige Lebensmittel erzeugen, welche der 

heimischen Landwirtschaft als sichere Erwerbsquelle sowie der regionalen Bevölkerung 

als Nahrungsmittel zugutekommen werden. 

 

Die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayern vom 

01.06.2023 eröffnet den Regionalen Planungsverbänden die Möglichkeit, künftig 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft festzulegen. Besonders 

berücksichtigt werden sollen dabei zusammenhängende landwirtschaftlich genutzte 

Flächen mit überdurchschnittlicher Bonität. Das Plangebiet liegt in einem solchen Bereich 

und wird daher in den Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehr zur ĂStandorteignungñ (Stand: 12.03.2024) als Ausschlussflªche gef¿hrt. 

Diese Hinweise haben jedoch keinen normativen Charakter. Ziel ist es, potenzielle 

Konflikte bereits im Vorfeld verbindlicher Bauleitplanungen aufzuzeigen. Die 

gemeindliche Planungshoheit bleibt hiervon unberührt.  

Im Rahmen des § 1 Abs. 7 BauGB sind sämtliche öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass das Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) Region Oberfranken-Ost für das 
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Plangebiet die Zielsetzung vorsieht, Ackerflächen in extensives Grünland zurückzuführen 

und Wiesenlebensräume zu entwickeln. Diese Zielrichtung wird durch die Planung 

unterstützt: Die bislang ackerbaulich genutzten Flächen werden künftig extensiv 

bewirtschaftet und stehen nicht mehr als intensiv genutzte Ackerflächen zur Verfügung. 

Dadurch relativiert sich die Bedeutung der Fläche als potenzielles künftiges 

Vorranggebiet Landwirtschaft. 

Hinzu kommt, dass im Gemeindegebiet weiterhin ausreichend Flächen mit 

überdurchschnittlicher Bodenbonität zur Verfügung stehen, sodass die Festlegung von 

landwirtschaftlichen Vorrang- und Vorbehaltsflächen nicht beeinträchtigt wird. 

Gleichzeitig ist gemäß § 2 EEG die besondere Bedeutung der Erneuerbaren Energien 

als überragendes öffentliches Interesse in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Ausschlusskriterien aus den Hinweisen 

zur Standorteignung keine unmittelbare Bindungswirkung entfalten, sondern in die 

Abwägung einzustellen sind. 

 

Die Alternativenprüfung wurde im Umweltbericht (siehe Kap. 6 im Umweltbericht) explizit 

auf den Sachverhalt der vorhandenen Bonität durchgeführt. Die durchschnittliche Bonität 

im Landkreis Kulmbach liegt bei der Ackerzahl bei 34 und der Grünlandzahl bei 38. Die 

betroffene Fläche weist Ackerzahlen zwischen 34 und 42 und Grünlandzahlen zwischen 

36 und 42 auf, mit einem Großteil bei 40 Punkten. 

Hierbei wurden alternative Flächen im Gemeindebereich untersucht, die eine geringere 

Bonität aufweisen. Diese Alternativflächen erfüllen jedoch entweder nicht die fachlichen 

und wirtschaftlichen Voraussetzungen (z. B. Nähe zu Infrastruktur, Eignungsflächen nach 

Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr) oder 

weisen naturschutzfachliche Einschränkungen auf (z. B. Lage in landschaftlichen 

Vorbehaltsgebieten, Nähe zu Schutzgebieten, hoher Erlebniswert laut 

Landschaftsentwicklungskonzept). 

Zudem würde eine Verlagerung auf diese Alternativflächen keine geringeren 

Auswirkungen auf andere Schutzgüter (z. B. Landschaftsbild, biologische Vielfalt, 

Erholung) bewirken. Im Gegenteil: Teilweise wären die Auswirkungen auf diese 

Schutzgüter höher als am geplanten Standort. Auch in Bezug auf die 

Erholungswirksamkeit wurde festgestellt, dass der gewählte Standort in einem Bereich 

mit geringer Bedeutung für die Naherholung liegt, während Alternativflächen teils explizit 

zur Sicherung ruhiger, naturbezogener Erholung oder zur Verbesserung des 

Landschaftsbildes vorgesehen sind. 

 

In der Gesamtabwägung überwiegen die Vorteile für den Klimaschutz, die 

Energieversorgung und die regionale Entwicklung die Nachteile durch die 

vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche mit 

überdurchschnittlicher Bonität. Schwerwiegende gegensätzliche Belange von 

schlussabgewogenen Zielen im Sinne der Regional- und Landesplanung sowie von 

öffentlichem Interesse stehen der Errichtung der Anlage nicht entgegen. 

 

Die Ermittlungsgrundlagen stellen die ĂHinweise zur bauplanungsrechtlichen 

Eingriffsregelungñ des Bayerischen Staatsministeriums f¿r Wohnen, Bau und Verkehr mit 

Stand vom 05.12.2024 dar. Die Hinweise erfolgen in Verbindung mit dem ĂLeitfaden 

Bauen im Einklang mit der Naturñ.   

Es gibt zwei Wege der Datenermittlung: 

1. Vereinfachtes Verfahren 

- Wenn bestimmte allgemeine Voraussetzungen eingehalten sind (u. a. geringe 

naturschutzfachliche Bedeutung, Ò 25 ha, Rammpfahlgr¿ndung, Modulunterkante Ó 80 

cm, max. 2,5 % Versiegelung), gilt der Eingriff als nicht erheblich Ÿ kein Ausgleich 
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erforderlich. 

- Oder: Wenn ein Teil der Fläche (mind. 10 % der Projektionsfläche) als 

extensives, artenreiches Gr¿nland festgesetzt wird Ÿ ebenfalls kein Ausgleich 

notwendig. 

2. Übrige Fallgestaltungen 

- Wenn die o. g. Voraussetzungen nicht vorliegen, ist ein vollständiges 

Berechnungsverfahren durchzuführen. 

- Dazu wird die Eingriffsfläche (ohne Eingrünung) mit dem Wert des 

Ausgangszustands (Biotopwertpunkte), einem Beeinträchtigungsfaktor und einem 

Planungsfaktor multipliziert. 

- Der Planungsfaktor bewertet, inwieweit durch ökologische Gestaltung und Pflege 

eine Vermeidung erreicht wird (0ï100 %). 

- Daraus ergibt sich der rechnerische Ausgleichsbedarf, der durch 

Kompensationsmaßnahmen zu erfüllen ist. 

In der vorliegenden Planung ist die Fallgestaltung nach Ziffer 2 anzuwenden, da das 

betroffene Grünland gemäß Biotopwertliste eine mittlere naturschutzfachliche Bedeutung 

aufweist. Die Ermittlungsgrundlagen wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abgestimmt, und es wurden entsprechende interne, teilweise multifunktionale 

Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Die detaillierte, umfassende Erläuterung ist im 

Umweltbericht aufgeführt. 

 

Eine erneute Verkleinerung des Geltungsbereiches auf nunmehr ca. 37 ha ist erfolgt.  

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme des Amtes für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 21.07.2025 und 28.10.2024 zur Kenntnis 

und beschließt die Würdigung des Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH 

& Co. KG, Stadtsteinach. Eine erneute Beteiligung erfolgt aufgrund der Änderung des 

Geltungsbereiches. 

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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6. Regierung von Oberfranken, Schreiben vom 01.09.2025, eingegangen per Email am 
01.09.2025 
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Seitens der Regierung von Oberfranken werden Auflagen und Hinweise gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

 

Aus raumplanerischer Sicht werden keinerlei Einwände geäußert. 

 

BAURECHT: 

 

Die gegebenen Hinweise zum Durchführungsvertrag und Rückbau sind bereits 

anderweitig durch die Gemeinde geregelt. Sonstige Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen.  

 

FACHLICHER UND RECHTLICHER UMWELTSCHUTZ: 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme der Regierung 

von Oberfranken vom 01.09.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des 

Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach. Eine 

erneute Beteiligung erfolgt aufgrund der Änderung des Geltungsbereiches. Auflagen aus 

der Stellungnahme zum Durchführungsvertrag werden übernommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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7. Wasserwirtschaftsamt Hof, Schreiben vom 18.07.2025, eingegangen per Email am 
18.07.2025 

 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 

Seitens des Wasserwirtschaftsamts Hof werden Auflagen und Hinweise gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

 

Zu Bodenschutz: 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Bodenschutzkonzept, gemäß DIN 19639 

ĂBodenschutz bei Planung und Durchf¿hrung von Bauvorhabenñ erstellen zu lassen und 

eine bodenkundliche  Baubegleitung einzubeziehen. 

 

Zu Niederschlagswasserbeseitigung: 

Die veränderte Nutzung der Projektfläche von der landwirtschaftlichen Nutzung hin zu 

einer Errichtung einer PV-Anlage zeigt keine wesentliche Veränderung des 

Abflussregimes von Niederschlagswasser der Projektfläche auf. Durch die Errichtung von 

PV-Tischen kommt es zu einer geringen Verlagerung des Wassereintrages auf die 

Geländeoberfläche. Es kommt aber zu keiner Versiegelung der Fläche, da das 

Niederschlagswasser innerhalb eines PV-Tisches (durch die Anlage von Tropfspalten 

zwischen den einzelnen Modulen) auf die Geländeoberfläche auftrifft und dem 

natürlichen Fließregime wieder folgen kann. 

Die Fließgeschwindigkeiten des Oberflächenabflusses werden durch die neue Nutzung 

durch eine geschlossene Grasfläche bzw. höherer Biodiversität gegenüber dem 

Istzustand mit geringerer Vegetation verringert, sowie die Verweildauer des 

Niederschlagswassers auf der Fläche erhöht. Im Allgemeinen lässt sich qualitativ keine 

nennenswerte schadhafte Veränderung im Abflussregime durch das geplante Projekt 

erkennen. Durch die veränderte Nutzung mit deutlich höherer Vegetationsdichte ist sogar 

eine Aufwertung zu erwarten. 

 

Bezüglich der gesteigerten Wasserrückhaltefunktion aufgrund einer höheren 

Vegetationsdichte (geschlossene Grasdecke etc.) auf der Fläche lässt sich dieser Effekt 

nur schwer in Zahlen fassen. Grundsätzlich ist der Oberflächenabfluss der kritische 

Abfluss, bzw. der Abfluss, auf den der Fokus gelegt wird. Durch die veränderte Nutzung 

der Fläche mit einer Steigerung der Biodiversität und Vegetation kommen neue Faktoren 

hinzu, die den Oberflächenabfluss verringern: 

- Transpiration durch die Vegetation (Verdunstung von Wasser durch Pflanzen) 

- Wurzelaufnahme; d.h. Wasserentnahme aus dem Boden  

- Erhöhung der nutzbaren Feldkapazität, d.h. Erhöhung des Rückhaltevermögens des 

Bodens 

- Die Fließgeschwindigkeit des Oberflächenabfluss wird aufgrund höherer 

Oberflächenrauheit verringert. Somit verringerte Erosion und längere Verweildauer des 

Oberflächenwassers auf der Fläche. Dies Wiederum führt zusätzlich zu einer 

Verringerung des Oberflächenwassers, da mehr Zeit für die Versickerung, Transpiration 

und Evaporation bleibt. 

Die Überbauung durch die PV-Module führt eher zu einer Verlagerung des 

Wassereintrages, da die Fläche nicht versiegelt wird wie bei einem Parkplatz, sondern 

nur das Wasser linienhafter auf die Fläche eingetragen wird. Aus diesem Grund bietet es 

sich an, dass zwischen den Modulen Tropfspalten vorhanden sind, die den Eintrag wieder 

flächiger gestalten. Dies wird im Zuge der Baumaßnahme in Abstimmung mit der 

bodenkundlichen Baubegleitung bei Bedarf hergestellt. 

 

Sollten dennoch (weitere bauliche) Maßnahmen für die ordnungsgemäße und 

unbeschadet Rechte Dritter für die ordnungsgemäße Niederschlagswasserbeseitigung 

erforderlich werden, wird dies in Abstimmung mit dem WWA erfolgen und mittels 

wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren durchgeführt.  
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Zu Altlasten/Schädliche Bodenveränderungen: 

Die vorgenommene Recherche im Altlasten-, Boden- und Deponieinformationssystem 

(ABuDIS) erbrachte auf den beplanten Flächen keine kartierten Schadensfälle oder 

Altablagerungen. Bei Auffinden von organoleptisch auffälligem Material wird ein 

entsprechendes Fachbüro kontaktiert und dem Wasserwirtschaftsamt mitgeteilt. 

 

 

Zu Gewässerentwicklung: 

Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es finden keinerlei 

Veränderungen an bestehenden Gewässern statt.  

 

Dem Hinweis einer hochwasserangepassten Bauweise wird nachgekommen. 

 

Das Entwässerungsgutachten wird hinsichtlich der Forderung zur Erstellung eines 

Abflussmodells erweitert und zur Regelbeteiligung mit ausgelegt.  

 

Der gegebene Hinweise zur nachrichtlichen Übernahme des festgesetzten 

Überschwemmungsgebietes der Schorgast wird noch nachgekommen. 

 

Aus Gründen des Blendschutzes wurde die Anlage zudem abermalig überplant, der 

Geltungsbereich wurde im die im Norden liegenden Flurstücke 679 + 681 verkleinert. 

Dies kommt einerseits dem Uferrandstreifen und sich darin findende Population und 

Vegetation zugute und andererseits werden weitere Gewässernahe Flächen nicht 

überstellt.  

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme des 

Wasserwirtschaftsamtes Hof vom 18.07.2025 und 11.11.2024 zur Kenntnis und 

beschließt die Würdigung des Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH & 

Co. KG, Stadtsteinach.  

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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8. Landratsamt Kulmbach , Schreiben vom 05.08.2025, eingegangen per Email am 
05.08.2025 
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Seitens des Landratsamts Kulmbach werden Auflagen, Ergänzungen und Hinweise gegeben. 

 

Würdigung des Sachverhalts: 

 

NATURSCHUTZ: 

 

Im Rahmen der Abwägung wurde dem Einwand des Staatlichen Bauamts Bayreuth 

hinsichtlich möglicher Blendwirkungen Rechnung getragen. Die Flurstücke 679 und 682 

wurden aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen und sind 

somit nicht mehr überbaubar. 

 

Durch die Herausnahme reduziert sich die Gesamtgröße des Geltungsbereichs um 

23.760,05 mĮ auf nunmehr 339.561,41 mĮ. Die ¿berbaubare Flªche des Sondergebiets 

betrªgt nun 267.970,15 mĮ. 

 

Die Belange des Artenschutzes werden durch diese Anpassung nicht berührt. Innerhalb 

der entnommenen Flächen befinden sich keine Brutstätten von Wiesenbrütern. Die 

bekannten Brutstätten der Feldlerche verbleiben vollständig innerhalb der überbaubaren 

Bereiche bzw. im festgelegten Wirkraum. Die Anzahl der betroffenen Individuen und 

Brutplätze bleibt unverändert, sodass keine Änderungen in der speziellen 
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artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erforderlich sind. Die Ergebnisse der saP behalten 

weiterhin ihre Gültigkeit. 

 

Die Änderung der Flächengröße hat Auswirkungen auf die naturschutzfachliche 

Bewertung im Rahmen der Eingriffsregelung (vgl. Kapitel 7.3 Buchstabe d, Tabelle 2 des 

Umweltberichts): 

- Die Wertpunkte für den Ausgleichsbedarf reduzieren sich durch die verringerte 

Eingriffsflªche auf 89.476 Wertpunkte. 

- Der Beeinträchtigungsfaktor beträgt nun 0,58. 

- Der Planungsfaktor bleibt unverªndert bei 85 %. 

 

Am festgesetzte Kompensationsumfang mit 112.103 Wertpunkten werden keine 

Änderungen vorgenommen, sodass sich eine Überkompensation von nunmehr 

22.627 Wertpunkten ergibt (zuvor 9.079 Wertpunkte). 

 

Zudem wurde infolge der Flächenreduzierung die Grundflächenzahl (GRZ) des 

Sondergebiets von 0,8 auf 0,6 angepasst. 

 

Die vorgenommenen Änderungen reduzieren den Eingriff in Natur und Landschaft 

geringfügig und berühren keine weiteren Schutzgüter oder fachplanerischen Belange. 

 

Die Planunterlagen wurden entsprechend überarbeitet und um die erforderlichen 

Anpassungen ergänzt. Sämtliche in den Stellungnahmen enthaltenen Auflagen wurden 

aufgenommen und berücksichtigt. 

 

NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG: 

Die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in ein Gewässer unterliegt einer 

generellen Erlaubnispflicht. Hierfür wäre eine wasserrechtliche Erlaubnis beim 

Landratsamt Kulmbach zu beantragen, falls die Befreiungsvoraussetzungen nach Art. 18 

Ab. 1 Satz 3 Nr. 2 BayWG in Verbindung mit den TRENOG bei Einleitungen in ein 

Oberflächengewässer oder der NWFreiV in Verbindung mit den TRENGW bei 

Einleitungen in das Grundwasser nicht eingehalten werden. Es ist eine konkrete 

Entscheidung über die vorgesehene Niederschlagswasserbeseitigung der Module zu 

treffen. 

Eine Niederschlagswasserbeseitigung (gesammelt) erfolgt jedoch nicht. Ein 

breitflächiges Versickern wird durch das Entwässerungsgutachten belegt.  

 

GEWÄSSER: 

Sollte eine Bauwasserhaltung erforderlich werden, so ist hierfür eine Erlaubnis nach Art. 

70 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BayWG beim Landratsamt Kulmbach zu beantragen. 

Dritte dürfen durch hangseitig abfließendes Oberflächenwasser nicht geschädigt werden. 

 

ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETE: 

Das Grundstück mit der Fl.-Nr. 685 der Gemarkung Neuenmarkt befindet sich teilweise 

im festgesetzten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) der Schorgast. Demnach erfolgt im 

Überschwemmungsbereich keinerlei Bebauung mit PV-Modulen. Die im Bebauungsplan 

hier jedoch angegebene A/E-Fläche muss im Zuge der Regelbeteiligung näher 

beschrieben werden. Die konkrete Planung der A/E-Fläche auf dem Grundstück mit der 

Fl.-Nr. 685 der Gemarkung Neuenmarkt ist der Unteren Wasserrechtsbehörde vor 

Aufstellung des Bebauungsplans zur erneuten Stellungnahme vorzulegen. Die Auflage 

zur Ergänzung im Bebauungsplan wird übernommen. 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

LAGERUNG VON WASSERGEFÄHRDENDEN STOFFEN: 

Bei der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen sind 

die Vorgaben der AwSV einzuhalten. 

 

FACHLICHER IMMISSIONSSCHUTZ: 

Im Rahmen der weiteren Planung ist darauf zu achten, dass die für den Betrieb der 

Solarfelder erforderlichen Trafos und Wechselrichter in möglichst großem Abstand zur 

nächstgelegenen, schutzwürdigen Bebauung errichtet werden. 

 

BODENSCHUTZ / ALTLASTEN: 

Aufgrund einer Gesetzesänderung ist § 12 BBodSchV durch die §§ 6-8 BBodSchV zu 

ersetzen. 

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme des 

Landratsamtes Kulmbach vom 05.08.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung 

des Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach. 

Auflagen aus der Stellungnahme werden in die Entwürfe der Bauleitplanung 

übernommen. Aufgrund einer Veränderung des Geltungsbereiches der Bauleitplanung 

erfolgt eine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. 

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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9. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung , Schreiben vom 14.07.2025, 
eingegangen  per Mail  am 14.07.2025 
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Seitens des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung werden Hinweise gegeben. 

 
Würdigung des Sachverhalts: 

 

Gegebene Hinweise werden zur Kenntnis genommen.. 

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme des Amtes für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung vom 14.07.2025 und 21.10.2024 zur Kenntnis 

und beschließt die Würdigung des Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH 

& Co. KG, Stadtsteinach.  

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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10.  Deutsche Bahn AG,  Schreiben vom 30.07.2025, eingegangen per Mail am 30.07.2025 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 

 

 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

 

Seitens der Deutschen Bahn AG werden Hinweise gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

 

Die Hinweise und Auflagen sind bereits in der Planung eingearbeitet worden. 

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme der Deutschen 

Bahn AG vom 30.07.2025 und 18.11.2024 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung 

des Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach.  

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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11. Bayerischer Bauernverband , Schreiben vom 12.08.2025, eingegangen am 25.08.2025 
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Seitens des Bayerischen Bauernverbands werden Hinweise und Auflagen gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 

 

Bei Realisierung der Anlage kommt es vordergründig zu einer vorübergehenden 

Verringerung der verfügbaren landwirtschaftlich genutzten Flächen. Allerdings werden 

die Flächen nur einer Zwischennutzung zugeführt und können nach Ablauf der Nutzung 

als Freiflächen-Photovoltaikanlage und Abbau besagter Anlage wieder landwirtschaftlich 

genutzt werden. In der Zwischenzeit besteht die Möglichkeit, dass sich die Böden wieder 

erholen können, da sie als Extensiv-Grünland genutzt und weder gedüngt noch mit 

Pflanzenschutzmitteln behandelt werden und außerdem die Flächen durch eine 

Schafbeweidung auch während des Betriebes der Anlage landwirtschaftlich nutzbar 

bleiben. Dadurch entsteht neuer Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, die sich auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen weniger gut ansiedeln konnten. Außerdem wird 

durch die Vegetation die Wasserrückhalte- und -speicherfunktion des Bodens ebenso 

verbessert wie die Biodiversität und die CO2-Speicherung.  

Weiterhin liegen die überplanten Flächen im sogenannten benachteiligten Gebiet und 

sind somit grundsätzlich für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeignet. 

Der Gesetzgeber hat Acker- und Grünlandflächen im benachteiligten Gebiet (zu dem 

ganz Oberfranken aufgrund seiner geringen Bonität gehört) im Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) unter § 37 Abs. 2 Satz 2 Buchstaben h und i festgelegt und den 

Bundesländern die Möglichkeit, solche Flächen für Solarparks zuzulassen, freigestellt. 

Die Bayerische Staatsregierung hat mit ihrer ĂDritten Verordnung ¿ber Gebote f¿r 

Freiflªchenanlagen vom 26. Mai 2020ñ eine jªhrliche Anzahl von 200 PV-Freiflächen-

Anlagen im Freistaat zur Flächenkategorie Acker- und Grünflächen im benachteiligten 

Gebiet festgelegt. 

 

Die gesamte Anlage wurde in der Grundplanung für eine nachhaltige Doppelnutzung 

ausgelegt. 

 

Durch diese Kombination aus Pflanzen und Tieren wird sowohl eine Bodenregeneration 

in Form von Humusaufbau und CO2-Bindung erreicht, sowie ein Lebensraum für die 

Ansiedlung von Insekten und Feldvögel geschaffen. Hiervon profitieren langfristig auch 

alle umliegenden Flächen, da sich die Bestäubungsleistung sowie die natürliche 

Schädlingsbekämpfung und dadurch auch der Ertrag erhöht. Weitere Vorteile, wie die 

erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit sowie der Rückhalt des Bodens durch die 

minimalinvasiven Eingriffe der Schafshufen ergeben sich automatisch. 

 

Die Qualität der Tiere auf klimabeständigen PV Flächen mit Samenmischungen ist zudem 

sehr hoch. Dies zeigt sich sowohl in der Qualität als Nahrungsmittel als auch in der 

Fortpflanzungshäufigkeit, welche gesteigert wird.  

 

Hierdurch lassen sich regionale, sehr hochwertige Lebensmittel erzeugen, welche der 

heimischen Landwirtschaft als sichere Erwerbsquelle sowie der regionalen Bevölkerung 

als Nahrungsmittel zugutekommen werden. 

 

Zum gegebenen Hinweis mit Brandschutz hinsichtlich Bodenschutz. 

Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge des weiteren Verfahrens in 

enger Abstimmung mit der zuständigen Brandschutzdienststelle besprochen und mittels 

Feuerwehrplan geregelt.  

 

Gegebene Hinweise zu Staub- und Ammoniakemissionen werden zur Kenntnis 

genommen. 
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Gegebene Auflagen zur bestehende (landwirtschaftliche-) Wege und Zuwegungen wird 

berücksichtigt. Einschränkungen hierzu werden während der Bauphase auf ein Minimum 

reduziert.  

 

Bzgl. Einwand bejagbarer Fläche ist festzuhalten, dass nach Rücksprache mit dem 

zuständigen Jagdpächter keinerlei Einwände bzgl. der Flächenkulisse bestehen. Die 

Entwurfsplanungen lagen ihm vor und es wurde bestätigt, ihm die möglichen 

Einschränkungen bekannt sind und seine Jagdausübung dadurch nur geringfügig 

beeinträchtigt wird. 

Die Regelung der Eingriffe erfolgt nach den Bestimmungen der ĂBauplanungsrechtlichen 

Eingriffsregelungñ des Bayerischen Staatsministeriums f¿r Wohnen, Bau und Verkehr, 

gültig in der Fassung vom 05.12.2024. Die Regelungen für Ausgleichsmaßnahmen bei 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen wurden im Dezember 2024 deutlich vereinfacht. Ziel ist 

es, den Ausbau der Solarenergie zu beschleunigen und gleichzeitig den 

Flächenverbrauch zu minimieren. 

Der ermittelte Umfang der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für den Solarpark 

Neuenmarkt wird nahezu vollständig innerhalb des Geltungsbereichs der Planung 

erbracht. Externe Ausgleichsmaßnahmen sind lediglich in geringem Umfang erforderlich. 

Hierfür werden die erforderlichen CEF-Maßnahmen für die betroffene Feldlerche durch 

die Anlage von multifunktionalen Blühstreifen herangezogen. Durch diese Maßnahmen 

wird sowohl den Beeinträchtigungen für die Feldlerche Rechnung getragen als auch der 

Eingriff in den Naturhaushalt kompensiert, sodass eine Flächeneinsparung erreicht wird. 

Die Belange der Landwirtschaft werden hierdurch angemessen berücksichtigt. 

Zusätzliche landwirtschaftlich genutzte Flächen werden ï mit Ausnahme der für die 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen der Feldlerche vorgesehenen Bereiche ï nicht für den 

Ausgleich gemäß den naturschutzrechtlichen Vorgaben herangezogen. 

 

Die Belange der Landwirtschaft und der Ernährungssicherung stellen nach § 1 Abs. 6 Nr. 

8 BauGB ein besonders zu berücksichtigendes Schutzgut dar. Landwirtschaftliche 

Flächen sind nicht vermehrbar und ihre Sicherung für die Nahrungs- und 

Futtermittelproduktion ist ein gewichtiges öffentliches Interesse. Dieser Belang wurde im 

Rahmen der Bauleitplanung in die Abwägung eingestellt. 

Im Plangebiet handelt es sich um Flächen mit überdurchschnittlicher Bonität. Dies wurde 

im Umweltbericht dargestellt und in der Alternativenprüfung ausdrücklich berücksichtigt.  

Die Inanspruchnahme von Flächen mit hoher Bodengüte stellt einen gewichtigen Belang 

dar. Grundlage war die Vorgabe, dass Flächen mit überdurchschnittlicher Bonität 

vorrangig zu schonen sind. Hierzu wurde der Landkreisdurchschnitt (Ackerzahl 34, 

Grünlandzahl 38) herangezogen. Im Plangebiet liegen die Ackerzahlen überwiegend bei 

40 Punkten, die Grünlandzahlen zwischen 36 und 42 und damit oberhalb des 

Durchschnitts. 

Sämtliche Freiflächen im Gemeindegebiet wurden anhand der Bodenschätzungskarte 

geprüft. Punktuell vorhandene Flächen mit geringerer Bonität (u. a. Unterlangenroth, 

Oberlangenroth, See, Hermeshof, Reutlashof, Hegnabrunn, B303) weisen nach dem 

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) überwiegend hohen Erlebniswert und besondere 

Eigenart auf, sind teilweise landschaftlichen Vorbehaltsgebieten zugeordnet und hätten 

aufgrund offener Topografie erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Auch die 

Erschließung ist vielfach ungünstiger. Größere zusammenhängende Bereiche mit 

unterdurchschnittlicher Bonität (z. B. nördlich Hegnabrunn, nordwestlich Reutlashof, 

westlich Himmelkron) wurden ebenfalls betrachtet, jedoch wegen höherer Konflikte mit 

Landschaftsbild, Erholung und Schutzgebieten wie der Ködnitzer Weinleite verworfen. 
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Die umfassende Prüfung alternativer Standorte im Gemeindegebiet hat ergeben, dass 

keine Flächen mit geringerer Bonität, gleichzeitig aber geringeren Konflikten mit anderen 

Schutzgütern (z. B. Landschaftsbild, Erholung, Naturschutz) zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus sieht das Landschaftsentwicklungskonzept für den Standort die 

Rückführung von Ackerflächen in extensives Grünland als Ziel vor. Dieses Ziel wird durch 

die Planung aufgegriffen, indem die Ackerflächen in extensiv bewirtschaftetes Grünland 

überführt und nicht mehr als hochproduktive Ackerflächen genutzt werden. Damit wird 

die dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung zwar temporär eingeschränkt, jedoch nicht 

vollständig aufgehoben.  

Die erwähnten Bodenfunktionen im Hinblick auf Lebensraum für Tieren und Pflanzen, 

Wasserrückhalt und Speicherung, Erhalt der Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung 

werden in der Planung weitestgehend (in geringem Maße reduzierte, wie etwa bei der 

Verfügbarkeit der Flächen für Wiesenbrüter und Großwild, Rehe) erhalten. 

Zum Bodenschutz wird vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Bodenschutzkonzept, gemäß 

DIN 19639 ĂBodenschutz bei Planung und Durchf¿hrung von Bauvorhabenñ erstellt und 

eine bodenkundliche  Baubegleitung einbezogen. 

 

Der Aspekt der Erholungswirksamkeit wurde im Umweltbericht untersucht. Die 

Schutzgutkarte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt weist für den betroffenen 

Standort eine geringe aktuelle Erholungswirksamkeit mit mittlerem Wert des 

Landschaftsbildes aus. Nach den Darstellungen des Landschaftsentwicklungskonzepts 

ist für das Plangebiet ein potentieller Erlebniswert vorhanden. Der bestehende 

Erholungswert wird jedoch als begrenzt eingestuft, was wohl insbesondere auf die stark 

ausgeräumte Agrarflur und den bereits prägenden anthropogenen Einfluss 

zurückzuführen ist. In der Abwägung kommt dem Belang der Erholung daher keinen 

vorrangigen Stellenwert zu. 

Die Planung sieht umfangreiche landschaftspflegerische Maßnahmen vor, wie 

Eingrünungen mit standortgerechten Gehölzen an der Anlage entlang der Wege, die 

Anlage extensiven Grünlands und Blühflächen. Diese Maßnahmen tragen zur 

ökologischen Aufwertung bei und werten auch den visuellen Eindruck der Anlage im 

Landschaftsbild auf. Die Aussage, dass ein Solarpark keinen Beitrag zum Bodenleben 

leisten könne, trifft in dieser Allgemeinheit nicht zu. Durch die geplante Extensivierung 

der Flächen wird der Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 

ausgeschlossen, sodass Bodenleben, Biodiversität und Humusbildung langfristig 

gestärkt werden können. 

Die Nutzung von Dach- und Parkplatzflächen für Photovoltaik ist ein vorrangiges Ziel und 

wird durch die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen (EEG,) gefördert. 

Gleichwohl können diese Potenziale den steigenden Gesamtbedarf an erneuerbaren 

Energien nicht allein decken. Der Gesetzgeber misst daher auch Freiflächenanlagen 

besondere Bedeutung zu (§ 2 EEG: Vorrang erneuerbarer Energien). Die vorliegende 

Planung berücksichtigt diesen gesetzlichen Auftrag. 

 

Die Schaffung von Ausgleichsflächen ist nach §§ 13 ff. BNatSchG sowie Art. 6 

BayNatSchG gesetzlich zwingend vorgeschrieben und kann daher nicht entfallen. Im 

Rahmen der Planung wurde jedoch darauf geachtet, den Umfang der hierfür benötigten 

Flächen möglichst gering zu halten. So sind ï mit Ausnahme der CEF-Fläche für die 

Feldlerche ï keine externen Flächen erforderlich. Sämtliche Ausgleichsmaßnahmen 

werden im Geltungsbereich des Bebauungsplans umgesetzt, vor allem an den Rändern 

des Sondergebiets. Hierbei handelt es sich auch um multifunktionale Ausgleichsflächen, 

die zugleich den naturschutzfachlichen Ausgleich gewährleisten und positive 

landschaftsgestalterische Effekte (Ausgleich für den Eingriff in das Landschaftsbild) 

entfalten. Insbesondere durch die Pflanzung mesophiler Hecken wird ein ökologischer 
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Mehrwert geschaffen, ohne dass großflächig landwirtschaftliche Nutzflächen entzogen 

werden. 

 

Zufahrte, Zuwegungen zum Gebiet bleiben erhalten. Beschädigungen durch die 

Bauphase werden durch den Verursacher wieder beseitigt.  

 

Staub- / Ammoniakemission, Steinschlag usw. auf die geplante Sondergebietsfläche ist 

durch den Betreiber hinzunehmen. 

 

Aus Gründen des Blendschutzes wurde die Anlage zudem abermalig überplant, der 

Geltungsbereich wurde im die im Norden liegenden Flurstücke 679 + 681 verkleinert. 

Dies kommt einerseits dem Uferrandstreifen und sich darin findende Population und 

Vegetation zugute und andererseits werden weitere Gewässernahe Flächen nicht 

überstellt.  

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme des Bayerischen 

Bauernverbands vom 12.08.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des 

Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach. Aufgrund 

Änderung des Geltungsbereiches der Bauleitplanung erfolgt eine erneute Behörden- und 

Öffentlichkeitsbeteiligung. 

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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13. Staatliches Bauamt Bayreuth, Schreiben vom 14.08.2025, eingegangen per Email am 
14.08.2025 
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Seitens des Staatlichen Bauamts werden Hinweise und Auflagen  gegeben. 

 

Würdigung des Sachverhalts: 

 

Gegebene Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein Blendgutachten wurde erstellt 

ï daraus resultierende Auflagen in die Planung übernommen. Hinweise zu 

Straßenflächen wurden in die Unterlagen zur Bauleitplanung übernommen. 

 

Aus Gründen des Blendschutzes wurde die Anlage abermalig überplant; der 

Geltungsbereich wurde im die im Norden liegenden Flurstücke 679 + 681 verkleinert. 

Somit werden sämtliche Blendungen auf die östlich liegende Bundesstraße 

ausgeschlossen.  
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Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme des Staatlichen 

Bauamts Bayreuth vom 14.08.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des 

Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach. Eine 

erneute Beteiligung erfolgt. 

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 
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14. Eisenbahn -Bundesamt, Schreiben vom 17.07.2025, eingegangen per Email am 
17.07.2025 
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Seitens des Eisenbahn-Bundesamts werden Hinweise und Auflagen  gegeben. 

 

Würdigung des Sachverhalts: 

 

Gegebene Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein Blendgutachten wurde erstellt 

ï daraus resultierende Auflagen in die Planung übernommen. Hinweise zu 

Straßenflächen werden in die Unterlagen zur Bauleitplanung übernommen. 

 

 

Beschluss:  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuenmarkt nimmt die Stellungnahme des Eisenbahn-

Bundesamts vom 17.07.2025 zur Kenntnis und beschließt die Würdigung des 

Sachverhaltes des IBW Ingenieurbüros Weber GmbH & Co. KG, Stadtsteinach.  

 

Abstimmungsergebnis:  10:3 

 Gemeinderätin Julia Eschenbacher stimmt gegen den Beschluss. 

 

 

  



Bauleitplanung der Gemeinde Neuenmarkt 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenmarkt und Aufstellung des qualifizierten 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α{ƻƭŀǊǇŀǊƪ bŜǳŜƴƳŀǊƪǘά 
 

 
 

III. BEHÖRDEN, TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE UND 
NACHBARGEMEINDEN OHNE EINWÄNDE  

 

15. Bergamt Nordbayern , Schreiben vom 13.08.2025, eingegangen per Email am 13.08.2025 
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16. Gemeinde Himmelkron , Schreiben vom 23.07.2025, eingegangen  per Mail am 04.08.2025 
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17. Gemeinde Ködnitz , Schreiben vom 29.07.2025, eingegangen  per Mail  am 06.08.2025 
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18. Gemeinde Trebgast , Schreiben vom 12.08.2025, eingegangen  per Mail  am 13.08.2025 
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19. Marktgemeinde Ludwigschorgast,  Schreiben vom 28.07.2025, eingegangen  am 
30.07.2025 
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20. Regionaler Planungsverband , Schreiben vom 08.08.2025, eingegangen  per Mail  am 
13.08.2025 
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21. Pledoc GmbH , Schreiben vom 15.07.2025, eingegangen  per Mail am 16.07.2025 
 

 










